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31. 
Entwicklungsplan der Medizinischen Universität Graz 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der 
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.11.2017 gemäß § 21 Abs. 1 Z 
1 UG idgF auf der Basis eines Vorschlages des Rektorates gemäß § 22 Abs. 1 Z 2 UG idgF und nach 
Zustimmung des Senates in seiner Sitzung am 4.10.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 2 UG idgF folgenden 
Entwicklungsplan gemäß § 13b UG idgF mit Wirkung ab 1.1.2019 genehmigt hat: 

Studienjahr 2017/2018 Ausgegeben am 20.12.2017 8. Stück 
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Dr.in Cattina Maria LEITNER 
Vorsitzende des Universitätsrates 
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32. 
Richtlinie des Rektorates: Richtlinie Pflegefreistellung und Sonderfreistellung  
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 
Universität Graz in seiner Sitzung am 26.09.2017 gemäß § 20 Abs. 6 Z 5 UG idgF folgende Richtlinie 
beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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33. 
Einsetzung von Habilitationskommissionen: 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 06.12.2017 gemäß § 103 Abs. 7 UG für folgende 
Personen die nachfolgenden Habilitationskommissionen eingesetzt hat: 
 
Dr. Rainer HÜGEL 

 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof. Dr. Werner Aberer 
Univ.-Prof.in Dr.in Karoline Lackner 
Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Siebenhofer-Kroitzsch 
Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Hutter Heinz 
Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Anna Gries 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Hesham Elsayed 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.12.2017 wurde Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Siebenhofer-Kroitzsch 
zur Vorsitzenden gewählt.  
 
OA Dr. Peter KONSTANTINIUK 

 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
O. Univ.-Prof. Dr. Gottfried Dohr  
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Obermayer-Pietsch 
Univ.-Prof.in Dr.in Regina Roller-Wirnsberger  
Univ.-Prof. DDr. Peter Schemmer 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Nandu Goswami, PhD 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Rupert Portugaller 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Julia von der Linden 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.12.2017 wurde Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Obermayer-Pietsch 
zur Vorsitzenden gewählt.  
 
Dr. Norbert KASTNER 
 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof.in Dr.in Tina Cohnert 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus Groschner 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Leithner  
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Plecko 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas Sandner-Kiesling  
Ao. Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Brezinsek 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Eva Valentina Klocker 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.12.2017 wurde Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus Groschner  
zum Vorsitzenden gewählt.  
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Univ.-Ass. Dr. Philipp REIF 
 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof. Dr. Berthold Huppertz  
Univ.-Prof.in Dr.in Karin S. Kapp 
Univ.-Prof. Dr. Uwe Lang  
Univ.-Prof. Dr. Berndt Urlesberger 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Assoz.-Prof.in Dr.in Dr.in scient.med. Bjelic-Radisic Vesna  
Ass.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Daniela Ulrich, PhD 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Puja Jarpour 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.12.2017 wurde Univ.-Prof.in Dr.in Karin S. Kapp 
zur Vorsitzenden gewählt.  
 
Mag.a Dr.in Brigitte ZURL 
 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof. Dr. Markus HERRMANN 
Univ.-Prof.in Dr.in Karin S. Kapp 
Univ.-Prof. Dr. Michael Mokry 
Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria Smolle-Jüttner 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Öttl 
Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Heidi Stranzl-Lawatsch 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Florian Schneider 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.12.2017 wurde Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria Smolle-Jüttner  
zur Vorsitzenden gewählt.  
 
Univ.-Ass. Dr. Tomislav ZRNC 
 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof. Dr. Akos Heinemann 
Univ.-Prof. DDr. Norbert Jakse 
Univ.-Prof.in Dr.in Christa Lohrmann 
Univ.-Prof. Dr. Dietmar Thurnher 
 
Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Dr. Martin Manninger-Wünscher 
Dr.in Dagmar Pfeiffer, MSc. 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Katja Kaiblinger 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.12.2017 wurde Univ.-Prof. Dr. Akos Heinemann  
zum Vorsitzenden gewählt.  
 
Univ.-Ass.in Dr.in Lumnije KQIKU-BIBLEKAJ 
 
Kommissionsmitglieder Professor/inn/en: 
Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz, MSc.  
Univ.-Prof.in Dr.in Ute Schäfer 
Univ.-Prof. Dr. Holger Till  
Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider  
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Kommissionsmitglieder Mittelbau: 
Ass.-Prof.in Dr.in Brigitte Santner  
Univ.-Ass. Dr. Gabor Toth-Gayor, PhD 
 
Kommissionsmitglieder Studierende gem. HSG: 
Anna Traninger 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18.12.2017 wurde Univ.-Prof. Dr. Holger Till  
zum Vorsitzenden gewählt.  
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 
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34. 
Curriculum: Universitätslehrgang (ULG) Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 6.12.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 16.11.2017 nachfolgendes  
Curriculum beschlossen hat:  
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 

 
 

Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem  
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung gilt 
jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
 
 

35. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
 
35.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
  

https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste
mailto:personal@medunigraz.at
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UniversitätsassistentIn 
Institut für Pathologie  

zu besetzen ab 03.04.2018 
 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten:  
 Histopathologische und molekularpathologische  

Befundungstätigkeit 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten  
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden  

im Rahmen des Diplomstudiums Humanmedizin sowie  
im Rahmen von Doktoratsstudien  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen  

Berufes als Facharzt/Fachärztin für Pathologie  
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 
 Interesse an Hämatopathologie und/oder Zytopathologie 
 Interesse an der Durchführung von Forschungsprojekten 
 Interesse an universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 3.813,53 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. Es besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Gerald Höfler, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: pathologie@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-71735. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W57 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:pathologie@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 
zu besetzen ab Februar 2018,  
bis FachärztInnenabschluss, 

längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Pädiatrie 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  

Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf  

dem Fachgebiet Pädiatrie von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der  

Durchführung von Klinischen Studien/wissenschaftlichen  
Projekten von Vorteil 

 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.291,79 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Ernst Eber, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und  
Jugendheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: ernst.eber@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82612. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W60 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:ernst.eber@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde,  
befristet auf die Dauer der Karenzierung,  

zu besetzen ab 10. Februar 2018 
 

Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Pädiatrie 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  

Lehre/Betreuung von Studierenden 
 

Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf  

dem Fachgebiet Pädiatrie von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in  

der Durchführung von Klinischen Studien/ 
wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 

 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.291,79 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Ernst Eber, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und  
Jugendheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: ernst.eber@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82612. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W61 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin,  
Gemeinsamer Bereich Allgemeine Intensivstation 

bis FachärztInnenabschluss;  
längstens 7 Jahre  

 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von stationären PatientInnen 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der  

internistischen Intensivmedizin 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  

Lehre/Betreuung von Studierenden 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben  
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem  

Fachgebiet der internistischen Intensivmedizin von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  

von Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse (SPSS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (English B2 – Maturaniveau) 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
€ 3.291,79 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Prof. Philipp Eller gerne zur Verfügung.  
Kontakt: philipp.eller@medunigraz.at, Tel.: +43/316/38580176. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W66 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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35.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
 
 

Zahnärztliche/r AssistentIn 
an der Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit, 

Klinische Abteilung für Zahnerhaltung,  
Parodontologie und Zahnersatzkunde 

zu besetzen ab 13.5.2018,  
befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes  

und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 
 Mithilfe bei der praktischen Ausbildung der Studierenden im Rahmen der PatientInnenbehandlung 
 Mithilfe bzw. Koordination von PatientInnenbehandlung bei Klinischen Studien 
 Dokumentation von PatientInnenbehandlung 
 Instrumentenaufbereitung 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 
 Abgeschlossene Ausbildung zur/m Zahnärztlichen AssistentIn 
 Prophylaxe-Erfahrung von Vorteil 
 Erfahrung in Zahnersatzkunde von Vorteil 
 Kenntnisse von Ordinationssoftware bzw. MS-Office von Vorteil 
 Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  
 Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Lernbereitschaft 
 Bereitschaft zu Wochenenddiensten 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
€ 1.717,50 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider, Leiter der Abteilung für Zahnerhaltung,  
Parodontologie und Zahnersatzkunde, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: walther.wegscheider@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82886 bzw. Barbara Ostermann:  
Tel.: +43/316/385-82248. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A59 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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Biomedizinische/r Analytiker/in 
Universitäts- Augenklinik 

zu besetzen ab 01.02.2018 
Teilzeit 20 Wochenstunden,  

befristet auf 1 Jahr,  
danachTeilzeit 16 Wochenstunden,  

befristet auf die Dauer der Altersteilzeit 
 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten:  
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten  
 Eigenverantwortliche Durchführung von Laboranalysen 
 Mitarbeit bei der Qualitätssicherung 
 Betreuung von Laborgeräten  
 Mitarbeit im Lehrbetrieb  
 Organisations- und Administrationsaufgaben 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 
 Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Biomedizinischen Analytiker/in 
 Erfahrung im Bereich Zellkultur, Molekularbiologie  
 Erfahrung in der Archivierung von Proben 
 Erfahrung in der Probengewinnung bei PatientInnen 
 Sehr gute Englischkenntnisse 
 Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 
 Kenntnisse/Erfahrung mit molekularbiologischen Methoden 
 Kenntnisse/Erfahrung in der Zellkultur 
 Kenntnisse/Erfahrung in der Etablierung von neuen Methoden 
 Erfahrung in der Qualitätssicherung 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Lern- und Reflexionsbereitschaft sowie Forschungsinteresse 
 Teamfähigkeit 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 2.423,33 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.- Prof. Dr. Andreas Wedrich, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: andreas.wedrich@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12394. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A62 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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2 Geringfügige MitarbeiterInnen für Hörsaalzentrum 
Universitätsklinik für Innere Medizin, 

Teilzeit: 10 Wochenstunden, 
zu besetzen ab sofort, 

 vorerst befristet für 9 Monate 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 
 Terminverwaltung der Hörsäle 
 Wartung aller technischen Geräte im Hörsaal, Seminarräumen, Bibliothek 
 Umbautätigkeiten der Hörsäle 
 
Für diese bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 
 Pflichtschulabschluss bevorzugt mit Schwerpunkt Informatik oder Technik 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 
 MS Office Kenntnisse 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe I nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 1.598,40 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt, 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Thomas Pieber, Vorstand der Universitätsklinik für Innere  
Medizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: thomas.pieber@klinikum-graz.at, Tel.: +43/316/385-86888. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D58 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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